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A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1  Organisation 

1.1 Für die Durchführung von vorgezogenen gedruckten Los-Produkten (im Folgen-
den "Los-Produkte“ genannt) gelten das Bundesgesetz über Geldspiele vom 29. Sep-
tember 2017, die Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz vom 7. November 2018 
und die entsprechenden interkantonalen und kantonalen Geldspielvorschriften. 

1.2 Die Swisslos, eine Genossenschaft mit Sitz in Basel, führt Lotterien im Rahmen 
von Los-Produkten im Gebiet der Deutschschweiz1, im Tessin und im Fürstentum Liech-
tenstein (insgesamt das "Swisslos-Vertragsgebiet") nach Massgabe dieser Generellen 
Teilnahmebedingungen für gedruckte Los-Produkte durch. 

1.3 Die Lotterie-Ziehungen werden unter Aufsicht der interkantonalen Bewilligungs- 
und Aufsichtsbehörde oder einer von dieser Behörde beauftragten Aufsichtsinstanz 
durchgeführt. 

1.4 Die Swisslos erlässt die auf die Lotterien der einzelnen Los-Produkte anwendba-
ren Spielreglemente samt Trefferplan sowie allfällige Reglemente für Zusatzspiele. Im 
Falle von Widersprüchen gehen die Reglemente der Zusatzspiele den spezifischen 
Spielreglementen vor.  

1.5 Die vorliegenden Generellen Teilnahmebedingungen ergänzen die für die 
Teilnahme an den Produkten von Swisslos über Verkaufsstellen geltenden 
Bedingungen. 

B. Wesen der Los-Produkte  

Art. 2  Wesen der Los-Produkte  

2.1 Alle Lose sind mit Buchstaben und/oder Ziffern so bezeichnet, dass sie eindeutig 
und unzweifelhaft bestimmt werden können. 

2.2 Die Lose werden verschlossen verkauft. 

2.3 Die Gewinnanzeiger und die Gewinnkontrollcodes sind direkt in den Losen einge-
druckt. 

2.4  Die Lose verfallen sechs Monate nach dem letzten Verkaufstag. Der letzte 
Verkaufstag ist auf den Losen aufgedruckt.  

  

 

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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C. Teilnahme 

Art. 3  Vertragsabschluss 

Mit dem Kauf eines Loses von Swisslos nimmt der Teilnehmer an der Lotterie teil und 
anerkennt vorbehaltlos die vorliegenden generellen Bedingungen für die Teilnahme an 
gedruckten Los-Produkten sowie sämtliche weiteren massgeblichen Bestimmungen von 
Swisslos für die Teilnahme an Lotterien sowie für allfällige Zusatzspiele der einzelnen 
Los-Produkte. 

D. Schlussbestimmungen 

Art. 4  Spielbewilligungen 

Die gemäss der einschlägigen Geldspielgesetzgebung erteilten Spielbewilligungen für 
die Durchführung von vorgezogenen gedruckten Los-Produkten und die damit verbun-
denen Handlungen gelten nur für die Swisslos (Art. 1.2) selbst.  

Art. 5  Entscheide der Gesellschaftsleitung 

Alle die Durchführung der Los-Produkte betreffenden Entscheide im Rahmen der dafür 
erlangten Spielbewilligungen werden durch die Gesellschaftsleitung der Swisslos 
getroffen. Die Entscheide sind endgültig; es wird darüber keine Korrespondenz geführt.  

Art. 6  Geltung 

6.1 Die vorliegenden generellen Teilnahmebedingungen für die gedruckten Los-
Produkte, die für die einzelnen Lotterien der Los-Produkte geltenden Spielreglemente 
sowie die Reglemente von Zusatzspielen regeln ausschliesslich die im Swisslos-
Vertragsgebiet erfolgende Teilnahme an den verschiedenen Los-Produkten. Sie gelten 
ab dem 1. August 2023. Die Swisslos behält sich Änderungen der vorliegenden 
generellen Teilnahmebedingungen für die gedruckten Los-Produkte, der spezifischen 
Spielreglemente sowie der Reglemente von Zusatzspielen vor. 

6.2 Weicht die französische, die italienische oder die englische Fassung von der 
deutschen Fassung der generellen Teilnahmebedingungen für die gedruckten Los-
Produkte ab, ist allein die deutsche Ausgabe massgebend. 

6.3 Die generellen Teilnahmebedingungen der gedruckten Los-Produkte, die Spielre-
glemente der einzelnen Lotterien der Los-Produkte sowie die Reglemente der Zusatz-
spiele können bei Swisslos, Postfach, 4002 Basel oder via die offizielle Internet -Seite 
www.swisslos.ch bezogen werden. 


